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öffentlich

Betreff:

Mietzuschuss für die Neueröffnung eines inhabergeführten Einzel-
handelsgeschäftes aus dem städtischen Existenzgründerfonds
Organisationseinheit:
Dezernat VI 
0800 Stabsstelle Wirtschaftsdezernat

Datum:
27.03.2023

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Wirtschaftsausschuss (Entscheidung) 14.04.2023 Ö

Beschluss:

„Der in der Vorlage aufgeführten Zuwendung an ein Unternehmen aus dem Existenzgründer-
fonds wird zugestimmt.“

Sachverhalt:

Entsprechend der Richtlinie der Stadt Braunschweig für die Gewährung von Zuschüssen an 
Existenzgründer in Braunschweig vom 1. Oktober 2012 gewährt die Stadt Braunschweig 
Zuschüsse für die Gründung oder den Erwerb eines Kleinstunternehmens (< 10 Mitarbeiter, 
Jahresbilanz max. 2 Mio. €) als Einstieg in die Selbstständigkeit sowie für die Erweiterung 
eines Kleinstunternehmens. Mit der Förderung soll die wirtschaftlich kritische Phase der 
Existenzgründung oder der Existenzsicherung verbessert, so die Erfolgsaussichten gestei-
gert und damit die Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze in Braunschweig erreicht werden.

Am 01.10.2022 ist die zusätzliche Fördermöglichkeit „Gewährung eines Mietzuschusses für 
inhabergeführte Einzelhandelsgeschäfte in der Braunschweiger Innenstadt“, innerhalb der 
Richtlinie für Existenzgründer, in Kraft getreten. Gefördert wird alternativ zur o.g. Investitions-
förderung die Nettokaltmiete für sechs Monate bis zu einer Summe von 7.500 €. Erforderlich 
ist die Vorlage einer Gewerbeanmeldung, eines Mietvertrages und einer Kurzdarstellung des 
Vorhabens.

Gemäß der Richtlinie zur Auslegung des Begriffs „Geschäfte der laufenden Verwaltung“ vom
8. November 2011 wurde die Wertgrenze für die Bewilligung unentgeltlicher Zuwendungen 
auf 5.000 € gesetzt, so dass bei Überschreitung dieses Betrages die politischen Gremien zu 
beteiligen sind.

Nach einer umfassenden Antragsprüfung durch die Braunschweig Zukunft GmbH soll dem 
nachstehenden Unternehmen für die Neueröffnung eines inhabergeführten Einzelhandelsge-
schäftes ein Mietzuschuss gewährt werden.

Lfd. 
Nr.

Unternehmen Zuschussbetrag

1 Vorhaben: Bianco

Standort und Geschäftsaufnahme:
Damm 34, 38100 Braunschweig, Neueröffnung eines Einzel-
handelsgeschäfts: 28.04.2023

7.500,00 €
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Inhaberinnen Einzelhandelsgeschäft:
Madeline Metje

 Ausbildung zur Groß- und Außenhandelskauffrau vor-
handen

 6 Jahre Berufserfahrung im Familienunternehmen als 
kaufmännische Angestellte

 seit 2019 selbstständig: Metje & Metje GbR
Isis Metje

 bereits 1996 mit Einzelhandelsgeschäft in Salzgitter-
Üfingen selbstständig gewesen

 seit 2004 im Familienunternehmen als kaufmännische 
Angestellte tätig;

 seit 2019 selbstständig: Metje & Metje GbR

Unternehmen:
Das Gründerinnenteam Madeline und Isis Metje betreiben be-
reits erfolgreich das bestehende Ladengeschäft HOMESTYLE. 
Mit dem Ladengeschäft Bianco möchten die beiden Gründerin-
nen mit ihrem Sortiment Lücken schließen, die durch die Ge-
schäftsschließungen in der Innenstadt entstanden sind, und so 
zur Stärkung der Innenstadt beitragen. Das Sortiment umfasst 
u.a. Damenmode, Wohnaccessoires und Kleinmöbel sowie 
Feinkost.
Helle Farben, Naturtöne und Holz sollen sich sowohl in der 
Einrichtung als auch in der Ware widerspiegeln. Durch den 
Verzicht auf grelle Farben möchte das Gründerinnenteam ei-
nen hochwertigen, modernen Conceptstore kreieren.
 

Arbeitsplätze:
3 Teilzeitarbeitsplätze (2x 30 Stunden / 1x 20 Stunden)
1 Minijob

Leppa

Anlage/n:

keine
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